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Kapitel 8.5 

Zusätzliche Vorschriften für besondere Klassen oder Güter 

Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 19 hierauf verwiesen wird, gelten zusätzlich zu den Vorschriften der 
Kapitel 8.1 bis 8.4 die folgenden Vorschriften für die Beförderung der betreffenden Stoffe oder Gegen-
stände. Stehen sie im Widerspruch zu den Vorschriften der Kapitel 8.1 bis 8.4, gehen die Vorschriften die-
ses Kapitels vor. 

 S1: Vorschriften für die Beförderung von explosiven Stoffen und Gegenständen mit Explosivstoff 
(Klasse 1) 

(1) Besondere Schulung der Fahrzeugführer 

 Hat der Fahrzeugführer nach anderen Vorschriften, die in einem Vertragsstaat gelten, bereits an einer 
gleichwertigen Schulung teilgenommen, die nach einem anderen Verfahren oder zu einem anderen 
Zweck durchgeführt wurde und die in Absatz 8.2.2.3.4 festgelegten Themen umfasst, kann er ganz o-
der teilweise von der Teilnahme an einem Aufbaukurs befreit werden. 

(2) Beauftragter 

 Die zuständige Behörde einer Vertragspartei des ADR kann auf Kosten des Beförderers die Anwesen-
heit eines Beauftragten im Fahrzeug verlangen, wenn nationale Rechtsvorschriften dies vorsehen. 

(3) Rauchverbot sowie Verbot von Feuer und offenem Licht 

 Rauchen sowie die Verwendung von Feuer und offenem Licht ist auf Fahrzeugen, die Stoffe und Ge-
genstände der Klasse 1 befördern, in ihrer Nähe sowie beim Beladen und Entladen dieser Stoffe und 
Gegenstände verboten. Das Rauchverbot gilt auch für die Verwendung elektronischer Zigaretten und 
ähnlicher Geräte. 

(4) Belade- und Entladestellen 

a) Es ist untersagt, an einer der Öffentlichkeit zugänglichen Stelle innerhalb von Ortschaften Stoffe 
und Gegenstände der Klasse 1 ohne besondere Erlaubnis der zuständigen Behörden aufzuladen 
oder abzuladen. 

b) Es ist untersagt, an einer der Öffentlichkeit zugänglichen Stelle ausserhalb von Ortschaften Stoffe 
und Gegenstände der Klasse 1 aufzuladen oder abzuladen, ohne die zuständigen Behörden dar-
über unterrichtet zu haben, es sei denn, diese Massnahmen waren aus Sicherheitsgründen drin-
gend erforderlich. 

c) Wenn aus irgendeinem Grund Ladearbeiten an einer der Öffentlichkeit zugänglichen Stelle durch-
geführt werden müssen, so sind Stoffe und Gegenstände unterschiedlicher Art entsprechend den 
Gefahrzetteln zu trennen. 

d) Wenn Fahrzeuge mit Stoffen oder Gegenständen der Klasse 1 zum Beladen oder Entladen an ei-
ner der Öffentlichkeit zugänglichen Stelle zum Halten gezwungen sind, muss zwischen den halten-
den Fahrzeugen ein Abstand von mindestens 50 m eingehalten werden. Dieser Abstand gilt nicht 
für Fahrzeuge, die zu ein und derselben Beförderungseinheit gehören. 

(5) Kolonnen 

a) Wenn Fahrzeuge mit Stoffen oder Gegenständen der Klasse 1 in Kolonnen fahren, so muss zwi-
schen einer Beförderungseinheit und der nachfolgenden ein Abstand von mindestens 50 m einge-
halten werden. 

b) Die zuständige Behörde kann Vorschriften bezüglich der Reihenfolge oder der Zusammensetzung 
der Kolonne erlassen. 

(6) Überwachung der Fahrzeuge  

 Die Vorschriften des Kapitels 8.4 sind nur anzuwenden, wenn Stoffe und Gegenstände der Klasse 1, 
die eine Gesamtnettomasse an Explosivstoff über den unten angegebenen Grenzwerten haben, in ei-
nem Fahrzeug befördert werden: 

Unterklasse 1.1: 0 kg 

Unterklasse 1.2: 0 kg 

Unterklasse 1.3, Verträglichkeitsgruppe C: 0 kg 

Unterklasse 1.3 mit Ausnahme der Verträglichkeitsgruppe C: 50 kg 

Unterklasse 1.4 mit Ausnahme der unten aufgeführten: 50 kg 

Unterklasse 1.5: 0 kg 

Unterklasse 1.6: 50 kg 

Stoffe und Gegenstände der Unterklasse 1.4, die unter die UN-Nummern 0104, 0237, 
0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 und 0500 fallen: 

 
0 kg. 

 Bei Zusammenladungen ist für die gesamte Ladung der für einen der beförderten Stoffe und Gegen-
stände geltende niedrigste Grenzwert zu verwenden. 
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 Ausserdem müssen diese Stoffe und Gegenstände ständig überwacht werden, um jede böswillige 
Handlung zu verhindern und den Fahrzeugführer sowie die zuständigen Behörden im Falle von Verlus-
ten oder Feuer zu alarmieren. 

 Ungereinigte leere Verpackungen sind hiervon ausgenommen. 

(7) Verschliessen der Fahrzeuge 

 Türen und starre Abdeckungen in Ladeabteilen von Fahrzeugen EX/II und alle Öffnungen in Ladeabtei-
len von Fahrzeugen EX/III, mit denen Stoffe und Gegenstände der Klasse 1 befördert werden, müssen 
während der Beförderung mit Ausnahme der Be- und Entladevorgänge verschlossen sein. 

 S2: Zusätzliche Vorschriften für die Beförderung entzündbarer flüssiger oder gasförmiger Stoffe 

(1) Tragbare Beleuchtungsgeräte 

 Das Ladeabteil gedeckter Fahrzeuge, die flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt bis höchstens 60 °C 
oder die entzündbare Stoffe oder Gegenstände der Klasse 2 befördern, darf nur mit solchen tragbaren 
Beleuchtungsgeräten betreten werden, die so beschaffen sind, dass sie entzündbare Dämpfe oder Ga-
se, die sich im Inneren des Fahrzeugs ausgebreitet haben könnten, nicht entzünden können. 

(2) Betrieb von Verbrennungsheizgeräten während der Beladung oder Entladung 

 Während der Beladung und Entladung sowie an den Ladestellen ist der Betrieb von Verbrennungs-
heizgeräten der Fahrzeuge des Typs FL (siehe Teil 9) verboten. 

(3) Massnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen 

 Bei Fahrzeugen des Typs FL (siehe Teil 9) ist vor der Befüllung oder Entleerung der Tanks eine 
elektrisch gut leitende Verbindung zwischen dem Aufbau des Fahrzeugs und der Erde herzustellen. 
Ausserdem ist die Füllgeschwindigkeit zu begrenzen. 

 S3: Sondervorschriften für die Beförderung ansteckungsgefährlicher Stoffe 

Die Vorschriften der Spalten 2, 3 und 5 der Tabelle in Unterabschnitt 8.1.4.1 und des Abschnitts 8.3.4 gel-
ten nicht. 

 S4: Siehe Abschnitt 7.1.7. 

Bem. Diese Sondervorschrift S 4 gilt nicht für Stoffe gemäss Unterabschnitt 3.1.2.6, wenn die Stabilisie-

rung durch den Zusatz chemischer Inhibitoren erfolgt, so dass die Temperatur der selbstbeschleu-
nigenden Zersetzung (SADT) höher als 50 °C ist. In diesem Fall kann eine Temperaturkontrolle bei 
Beförderungsbedingungen erforderlich werden, bei denen die Temperatur 55 °C überschreiten 
kann. 

 S5: Gemeinsame Sondervorschriften für radioaktive Stoffe der Klasse 7 (UN-Nummern 2908, 2909, 2910 
und 2911), die nur in freigestellten Versandstücken befördert werden 

Die Vorschriften über schriftliche Weisungen in Unterabschnitt 8.1.2.1 b) und die Vorschriften der Abschnit-
te 8.2.1, 8.3.1 und 8.3.4 gelten nicht. 

 S6: Gemeinsame Sondervorschriften für radioaktive Stoffe der Klasse 7, die nicht in freigestellten Ver-
sandstücken befördert werden 

Die Vorschriften des Abschnitts 8.3.1 gelten nicht für Fahrzeuge, die nur Versandstücke, Umverpackungen 
oder Container mit Zetteln der Kategorie I-WEISS befördern. 

Die Vorschriften des Abschnitts 8.3.4 gelten nicht, vorausgesetzt, es sind keine Nebengefahren vorhanden. 

Sonstige zusätzliche Vorschriften oder Sondervorschriften 

 S7: (gestrichen) 

 S8: Wenn eine Beförderungseinheit mehr als 2000 kg dieses Gutes befördert, dürfen Halte aus Betriebsgrün-

den während der Beförderung möglichst nicht in der Nähe von Wohngebieten oder belebten Plätzen erfol-
gen. Ein längeres Halten in der Nähe solcher Orte ist nur mit Zustimmung der zuständigen Behörden zu-
lässig. 

 S9: Während der Beförderung dieses Gutes dürfen Halte aus Betriebsgründen möglichst nicht in der Nähe von 

Wohngebieten oder belebten Plätzen erfolgen. Ein längeres Halten in der Nähe solcher Orte ist nur mit Zu-
stimmung der zuständigen Behörden zulässig. 

 S10: Während der Monate April bis Oktober müssen die Versandstücke, wenn es die Vorschriften des Aufent-

haltsstaates vorsehen, beim Halten und Parken des Fahrzeugs gegen Sonneneinwirkung wirksam ge-
schützt sein, z. B. durch Planen, die mindestens 20 cm über der Ladung angebracht sind. 
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 S11: Hat der Fahrzeugführer nach anderen Vorschriften, die in einem Vertragsstaat gelten, bereits an einer 

gleichwertigen Schulung teilgenommen, die nach einem anderen Verfahren oder zu einem anderen Zweck 
durchgeführt wurde und die in Absatz 8.2.2.3.5 festgelegten Themen umfasst, kann er ganz oder teilweise 
von der Teilnahme an einem Aufbaukurs befreit werden. 

 S12: Wenn die Gesamtzahl der Versandstücke mit radioaktiven Stoffen in der Beförderungseinheit nicht grösser 

als 10 ist, die Summe der Transportkennzahlen der in der Beförderungseinheit beförderten Versandstücke 
3 nicht übersteigt und keine Nebengefahren vorhanden sind, müssen die Vorschriften des Abschnitts 8.2.1 
betreffend die Schulung der Führer von Fahrzeugen nicht angewendet werden. Die Führer von Fahrzeugen 
müssen dann jedoch an einer geeigneten, ihren Verantwortlichkeiten entsprechenden Schulung über die 
Beförderung radioaktiver Stoffe teilgenommen haben. Diese Schulung muss ihnen die mit der Beförderung 
radioaktiver Stoffe verbundenen Gefahren der Strahlung bewusst machen. Eine solche Schulung des Ge-
fahrenbewusstseins muss durch eine von ihrem Arbeitgeber auszustellende Bescheinigung bestätigt wer-
den. Siehe auch Abschnitt 8.2.3. 

 S13: (gestrichen) 

 S14: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten für Fahrzeuge, die beliebige 

Mengen dieser Stoffe befördern. 

 S15: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten für Fahrzeuge, die beliebige 

Mengen dieser Stoffe befördern. Die Anwendung der Vorschriften des Kapitels 8.4 ist jedoch nicht erforder-
lich, wenn der Laderaum nach der Beladung verschlossen ist oder die beförderten Versandstücke auf an-
dere Weise gegen jedes unrechtmässige Entladen geschützt sind. 

 S16: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 

dieses Gutes im Fahrzeug 500 kg überschreitet.  

Ausserdem müssen Fahrzeuge, die mehr als 500 kg dieses Gutes befördern, stets so überwacht werden, 
dass böswillige Handlungen verhindert und der Fahrzeugführer sowie die zuständigen Behörden bei Ver-
lusten oder Feuer alarmiert werden. 

 S17: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 

dieses Gutes im Fahrzeug 1000 kg überschreitet. 

 S18: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 

dieses Gutes im Fahrzeug 2000 kg überschreitet. 

 S19: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 

dieses Gutes im Fahrzeug 5000 kg überschreitet. 

 S20: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 

oder das Gesamtvolumen dieser Stoffe im Fahrzeug bei verpackten Gütern 10000 kg oder 3000 Liter in 
Tanks überschreitet. 

 S21: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten für alle Stoffe unabhängig 

von der Masse. Ausserdem müssen diese Güter stets so überwacht werden, dass böswillige Handlungen 
verhindert und der Fahrzeugführer sowie die zuständigen Behörden bei Verlusten oder Feuer alarmiert 
werden. Die Anwendung dieser Vorschriften ist jedoch nicht erforderlich, wenn: 

a) der Laderaum nach der Beladung verschlossen ist oder die beförderten Versandstücke auf andere 
Weise gegen jedes unrechtmässige Entladen geschützt sind und 

b) die Dosisleistung an jeder erreichbaren Stelle der Fahrzeugoberfläche 5 µSv/h nicht überschreitet. 

 S22: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 

oder das Gesamtvolumen dieser Stoffe im Fahrzeug bei verpackten Gütern 5000 kg oder 3000 Liter in 
Tanks überschreitet. 

 S23: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn dieser Stoff in loser 

Schüttung oder in Tanks befördert wird und die Gesamtmasse oder das Gesamtvolumen im Fahrzeug 
3000 kg bzw. 3000 Liter überschreitet. 

 S24: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 über die Überwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse 

dieser Stoffe im Fahrzeug 100 kg überschreitet. 
  




